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RS OGH 1951/8/29 2Ob518/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.1951

Norm

ZPO §84 I

ZPO §226 Abs1

ZPO §477 Abs1

Rechtssatz

Das Verfahren über eine auf Zahlung eines Geldbetrages lautende, jedoch die Höhe des Geldbetrages irrtümlich nicht

anführende Klage ist nichtig. Es ist daher aufzuheben und die Klage vom Erstgericht dem Kläger zur Verbesserung

zurückzustellen.
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